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Bundesgesetz, mit dem das Gentechnikgesetz geändert wird 
 

Die Bundesarbeitskammer begrüßt og Änderung des Gentechnikgesetzes, um den Anbau 

gentechnisch veränderter Organismen in Österreich untersagen zu können, wie es in der 

geplanten Änderung der EU-Richtlinie 2001/18 vorgesehen ist. Damit kann bereits im EU-

Zulassungsverfahren von gentechnisch veränderten Organismen der Wunsch deponiert 

werden, das gesamte Bundesgebiet vom Anbau der entsprechenden GV-Pflanzen auszu-

nehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

VP Günther Goach      Maria Kubitschek 

iV des Präsidenten       iV des Direktors 

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A.  

       


